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Entwicklungen & Trends 2017

Der Trend geht hin zu einem sensibleren Umgang 
mit Tieren

von Heidrun Betz

Seit 15 Jahren ist der Tierschutz als Staatsziel im deutschen Grundgesetz verankert. Diese 
Grundgesetzergänzung sollte ein Meilenstein für den Tierschutz sein. In der Praxis hat sie 
bisher wenig bewirkt. Es gibt weder eine Strategie, mit der eine tiergerechte Landwirtschaft  
verwirklicht würde, noch eine Strategie, um eine moderne, tierversuchsfreie Forschung zu 
etablieren. 

Tierschutzorganisationen haben, auch 15 Jahre nachdem das Staatsziel Tierschutz einge-
führt wurde, auf Bundesebene noch keine Möglichkeit, gegen off ensichtliche Missstände im 
Tierschutz zu klagen. Immerhin hatten bis Ende 2016 sieben Bundesländer ein Tierschutz-
Klagerecht eingeführt. Die Vorgaben sind von Land zu Land unterschiedlich. Als die rot-grüne 
Landesregierung in Niedersachsen im März 2016 ein Mitwirkungsrecht für anerkannte Tier-
schutzorganisationen ankündigte, waren die Erwartungen hoch. Doch sie wurden enttäuscht. 
Denn die Mitwirkungsmöglichkeiten sind auch nach der gesetzlichen Änderung nach wie vor 
begrenzt. Anerkannte Tierschutzorganisationen können behördliches Handeln in Nieder-
sachsen über eine Feststellungsklage nur nachträglich überprüfen lassen. Sie können lediglich 
bei der Vorbereitung von Rechts- und Verwaltungsvorschrift en und vor der Erteilung von 
bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen für die Nutztierhaltung Einsicht in 
Sachverständigengutachten nehmen. Für andere Tierschutzverfahren – wie Entscheidungen 
zum Schächten, zum Kürzen von Schnäbeln und Schwänzen, für die Zucht, den Handel und 
das Halten von Wirbeltieren sowie für Tierversuchsverfahren – können sie nur unter sehr 
erschwerten Bedingungen klagen. Dazu wurden umfangreiche Ausnahmevorschrift en ins 
Gesetz aufgenommen.¹ Die Tierschutzorganisationen, die in einer Tierversuchskommission 
vertreten sind, dürfen sich zu Tierversuchen überhaupt nicht äußern, und warum Stallhaltun-
gen bis zu einem Rauminhalt von 450 Kubikmetern vom Verbandsklagegesetz ausgenommen 
wurden, ist aus Sicht des Tierschutzes ebenfalls nicht zu verstehen.²

Brutaler Umgang mit Tieren hat Tradition. Als Ende 2016 die Aviäre Infl uenza (Gefl ügel-
pest) ausbrach, ordneten die Behörden wieder Massenkeulungen an – und dies nicht nur bei 
eindeutig nachgewiesener Infektion. Monatelang galt für Gefl ügel in Freilandhaltungen eine 
Stallpfl icht, obwohl die Vögel darunter bekanntermaßen enorm leiden. Niedersachsen war 
vom Ausbruch der Gefl ügelpest besonders stark betroff en.³ Im Zeitraum von Anfang No-
vember 2016 bis zum 21. Februar 2017 wurden in Deutschland mehr als eine Millionen Vögel 
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gekeult.⁴ Die wiederholten Seuchenzüge machen deutlich, dass anstelle der reinen Bekämp-
fungsmaßnahmen dringend eine Präventionsstrategie nötig wäre und dass die Entwicklung 
wirksamer Impfstoff e vorangetrieben werden muss.

Wie wichtig es den Menschen ist, dass Tiere artgerecht gehalten werden, zeigen Meinungs-
umfragen immer wieder.⁵ Dem Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaft sministeriums 
(BMEL) zufolge wünschen sich 87 Prozent der Deutschen eine bessere Tierhaltung in der 
Landwirtschaft  und 82 Prozent mehr Transparenz in punkto Tierhaltung. Befragt nach ihren 
persönlichen Erwartungen an die Landwirtschaft  gaben 70 Prozent eine artgerechte Haltung 
der Tiere an, noch vor der Produktqualität (69 Prozent).⁶ Die meisten Deutschen essen zwar 
nach wie vor am liebsten Fleisch.⁷ Doch acht Millionen Menschen leben hierzulande vegeta-
risch, 1,3 Millionen vegan.⁸ 

Der Fleischkonsum der Deutschen sinkt.⁹ Trotzdem steigt die Fleischproduktion. 2016 
wurde der Höchstwert aus dem Vorjahr (8,24 Millionen Tonnen) mit 8,25 Millionen Tonnen 
noch einmal leicht übertroff en¹⁰ und die Fleischexporteure der Europäischen Union haben 
2016 so viel Ware an Drittlandskunden verkauft  wie niemals zuvor.¹¹ Der globale Fleischhan-
del trägt zudem dazu bei, gegen Antibiotika resistente Keime rund um den Globus zu trans-
portieren (siehe hierzu auch den Beitrag von Reinhild Benning in diesem Kapitel, S. 252–258). 
Doch die Politik ist nicht bereit, dem Einhalt zu gebieten.

Politische Entwicklungen in Europa

Nicht nur die deutsche Tierschutzpolitik ist unzureichend. Die politisch Verantwortlichen 
der Europäischen Union nehmen ihren Auft rag, bei der Politikgestaltung auch dem Tier-
schutz Rechnung zu tragen,¹² ebenfalls nicht wirklich ernst. Es ist zwar noch nicht abzusehen, 
wie sich das lange diskutierte Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA), das am 21. Sep-
tember 2017 vorläufi g in Kraft  getreten ist, auf die Agrarmärkte auswirken wird. Dass der 
Tierschutz darin keine Rolle spielt, ist jedoch bereits heute klar (siehe hierzu auch den Beitrag 
von Th omas Schröder in diesem Kapitel, S. 246–251). 

Dass die Tierschutzgesetzgebung der EU teilweise still steht, dass sie mitunter neueste wis-
senschaft liche Erkenntnisse im Tierschutz außer Acht lässt und dass viele gesetzliche Bestim-
mungen überarbeitet werden müssten – zu diesem Ergebnis kam auch Donald M. Broom in 
seinem Bericht über Tierschutz in der Europäischen Union (Animal Welfare in the European 
Union). Der Bericht wurde am 24. März 2017 im Petitionsausschuss des Europäischen Par-
lamentes vorgestellt. Er zeigt bisher erreichte Verbesserungen im Tierschutz auf, benennt 
aber auch die bestehenden Missstände und kritisiert die Untätigkeit der Kommission. Die 
Missstände bei Lebendtiertransporten, beispielsweise, seien bekannt. Für viele Tierarten gibt 
es zudem bisher überhaupt keine Regelungen oder Haltungsstandards.¹³ 

Am 6. Juni 2017 stellte EU-Kommissar Vytenis Andriukaitis eine neue EU-Informations-
plattform für den Dialog zum Tierwohl vor. Sie wurde auf Initiative der Agrarminister Dä-
nemarks, Deutschlands, der Niederlande und Schwedens eingerichtet und soll die EU-Kom-
mission dabei unterstützen, koordinierte Maßnahmen zum Tierschutz zu entwickeln und 
auszutauschen.¹⁴ Organisationen konnten sich um Mitwirkung an dieser Plattform bewerben. 
Aus diesem Pool hat die Kommission 40 Mitglieder aus Forschung, Nichtregierungsorganisa-
tionen und Industrie ausgewählt. 35 Mitglieder wurden von den Behörden der teilnehmenden 
Staaten nominiert. Der Deutsche Tierschutzbund ist über seine europäische Dachorganisa-
tion Eurogroup for Animals an der EU-Tierschutzplattform beteiligt.¹⁵

Im Oktober 2016 hatte die EU-Kommission Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im 
Grundwasser vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Dass die Überdüngung landwirt-
schaft licher Flächen mit Mist und Gülle als Ursache gilt und dass viehstarke Regionen be-
sonders betroff en sind, ist allgemein bekannt. Den Vorwurf aus Brüssel, sie habe zum Schutz 
des Grundwassers nicht genug unternommen, wies die Bundesregierung im März 2017 als 
unbegründet zurück. Die seit Jahren angekündigte Reform des deutschen Düngemittelrechts 
war bis Oktober 2017 jedoch noch nicht abgeschlossen. Sollte es bis zum Jahresende zu kei-
ner Einigung zwischen Bund und Ländern kommen, könnte jedes Bundesland ab 2018 eige-
ne Regelungen erlassen, um die Stoff strombilanz zu erfassen. Das Essener Rechercheteam 
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 CORRECTIV kritisierte den politischen Umgang mit dem Th ema. Unter der Überschrift  
»Irrsinn der Agrarpolitik« publizierten die Journalisten im Juni 2017 Ergebnisse ihrer Daten-
recherche. Sie hatten die öff entlich zugänglichen Daten für EU-Agrarsubventionen mit der 
Menge an Schadstoff en bei Tierbetrieben abgeglichen und die Wasserdaten der Bundesländer 
abgefragt, um den Nitratgehalt im Grundwasser zu erfahren. Das Ergebnis: »Von etwa 600 Be-
trieben, bei denen viel Ammoniak anfällt – das sind vor allem Mastgroßbetriebe – erhält die 
Hälft e hohe Subventionen aus Brüssel.« Die EU wolle Deutschland für den Nitratausstoß der 
Tierindustrie bestrafen und fördere gleichzeitig die Großbetriebe mit Subventionen.¹⁶ 

Politische Entwicklungen auf Bundesebene

Die Forderung nach einer nationalen Nutztierstrategie für Deutschland, die dem gesell-
schaft lichen Wunsch nach mehr Tierschutz in der Landwirtschaft  Rechnung trägt und für 
die Landwirte verlässliche Rahmenbedingungen schafft  , wird immer lauter. Ende 2016 war 
dazu im BMEL eigens eine Stabsstelle eingerichtet worden. Man müsse endlich wegkommen 
von föderalen Insellösungen, forderte auch der Deutsche Tierschutzbund und wies darauf 
hin, dass mit dem Gutachten des Wissenschaft lichen Beirats für Agrarpolitik im Bundes-
landwirtschaft sministerium,¹⁷ dem Abschlussbericht des Kompetenzkreises Tierwohl Eine 
Frage der Haltung ¹⁸ und dem Tierschutzplan Niedersachen¹⁹ die notwendigen Erkenntnisse 
und Handlungsempfehlungen bereits vorliegen: Auf dem Weg zu einer zukunft sorientierten 
Tierschutzstrategie müssten diese Empfehlungen nun bundesweit umgesetzt werden. 

Am 10. Februar 2017 fasste der Bundesrat eine Entschließung zum Tierwohl und zur zügi-
gen Umsetzung von Konzepten für eine zukunft sfähige Nutztierhaltung. Er forderte die Bun-
desregierung auf, die im Abschlussbericht des Kompetenzkreises Tierwohl und im Gutachten 
des Wissenschaft lichen Beirats für Agrarpolitik Wege zu einer gesellschaft lich akzeptierten 
Nutztierhaltung dargestellten Vorschläge und Empfehlungen zeitnah rechtsverbindlich um-
zusetzen. Hierdurch solle die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft  gestärkt und die Ak-
zeptanz der landwirtschaft lichen Nutztierhaltung in der Gesellschaft  gesteigert werden.²⁰ 

Bundeslandwirtschaft sminister Christian Schmidt (CSU) stellte seine Nutztierhaltungs-
strategie am 29. Juni 2017 vor. »Mit einem klaren Rahmen können wir Konfl ikte bei der Tier-
haltung abbauen und die gesellschaft liche Akzeptanz für die Tierhaltung erhöhen. Das heißt 
aber für mich auch: im Zweifelsfall für das Tierwohl«, erklärte der Minister.²¹ Der Deutsche 
Tierschutzbund begrüßte einige seiner Ankündigungen, kritisierte jedoch, dass der Minister 
mit der strategischen Planung viel zu spät begonnen habe. Vieles bleibe zudem unkonkret. 
Wer eine solche Strategie in den letzten Sitzungsstunden des Deutschen Bundestages vor der 
Bundestagswahl vorstelle und damit die Chance auf eine Gesetzesinitiative verstreichen lasse, 
der setze sich dem Vorwurf aus, er wolle nur für den Wahlkampf gerüstet sein.²²

Das staatliche Tierwohllabel

Den Forderungen nach einer Verbesserung der gesetzlichen Bestimmungen zur Tierhaltung 
in Deutschland erteilte Bundeslandwirtschaft sminister Christian Schmidt wiederholt eine 
Absage. Er setze bei seiner Initiative »Eine Frage der Haltung« vor allem auf das Prinzip »ver-
bindliche Freiwilligkeit«, betonte er immer wieder.²³ So auch im Hinblick auf das staatliche 
Tierwohllabel, das er im vergangenen Jahr angekündigt hatte. Eine gesetzlich verpfl ichtende 
Kennzeichnung sei auf deutscher Ebene nicht machbar. Die müsse auf europäischer Ebene 
stattfi nden, so der Minister. Nachdem der Minister im Januar 2017 auf der Internationalen 
Grünen Woche (IGW) das Logo für sein Tierwohllabel präsentiert hatte, folgten im Frühjahr 
Gespräche mit verschiedenen Stakeholdern, um Kriterien für eine verbesserte Tierhaltung 
auszuarbeiten. Ende April stellte der Minister der Öff entlichkeit dann überraschend ein zwei-
stufi ges Label für die Schweinehaltung vor und er kündigte an, dass die ersten Zertifi zierun-
gen ab Anfang 2018 erfolgen sollten.²⁴ 

Dieses Vorgehen war mit verschiedenen Interessensvertretern, die an den Gesprächsrun-
den teilgenommen hatten, nicht abgestimmt. Auch der Deutsche Tierschutzbund wurde da-
von überrascht. Er kritisierte die unausgereift en Kriterien, warnte vor einem Schnellschuss 
und erklärte, er werde die Entwicklung dieses staatlichen Labels nur dann weiter unterstützen, 
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wenn erkennbar werde, dass es machbare und messbare Verbesserungen für die Tiere bringe 
und glaubwürdig über dem gesetzlichen Standard liege. Das bedeute zwangsläufi g, dass die 
Bundesregierung auch Stallumbauten fördern müsse.²⁵ Den Termin 2018 hielt der Verband 
für unrealistisch. Ebenso die Preisdiff erenz von nur 20 Prozent im Vergleich zu konventio-
neller Ware, die der Minister den Medien gegenüber prognostiziert hatte. Fördermittel für 
Stallumbauten waren im Paket des Ministers nicht vorgesehen. Auch die Süddeutsche Zei-
tung kritisierte den Schnellschuss: »Der bisherige Entwurf des Gütesiegels, das Tierschutz in 
Schweineställen verbessern soll, liegt der Süddeutschen Zeitung und dem Bayerischen Rund-
funk vor und liest sich, als würde man das Tier an die industrielle Haltung anpassen und nicht 
umgekehrt. Der Staat würde dem Papier nach eine Schweinemasthaltung belohnen, die kaum 
über geltende Gesetze hinausgeht.«²⁶ 

Politische Entwicklungen in Bundesländern

Brandenburg hat seit April 2017 einen hauptamtlichen Tierschutzbeauft ragten. Damit gibt 
es Landestierschutzbeauft ragte in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Saarland, Hes-
sen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. In Niedersachsen haben die 
Fach-Arbeitsgruppen (AG) des Tierschutzplans, der für den Zeitraum 2011 bis 2018 ange-
setzt war, ihren Zeitplan weitgehend eingehalten. Die AG Legehennen überarbeitete 2017 
noch die »Empfehlungen zur Vermeidung von Federpicken und Kannibalismus bei Jung- 
und Legehennen«. Im Mai 2017 publizierte das Ministerium eine Zusammenfassung der 
eingeleiteten Maßnahmen.²⁷ Landwirtschaft sminister Christian Meyer (Bündnis 90/Die 
Grünen) zeigte sich auf seiner Pressekonferenz am 5. September 2017 hocherfreut über das 
Erreichte. Niedersachsen habe gemeinsam mit den Landwirten bundesweit Pionierarbeit ge-
leistet, die eine Blaupause und Grundlage für eine notwendige nationale Nutztierstrategie 
sei. Über einen Fonds für Tierschutz werden in Niedersachsen unter anderem Landwirte 
honoriert, die Schweine mit Ringelschwänzen halten (Ringelschwanzprämie: fünf Euro pro 
Tier). Seit August 2017 erhalten Landwirte, die ihre Sauen ohne Kastenstände halten, auf 
Antrag eine Tierwohlprämie von 150 Euro pro Sau. Legehennen die Schnäbel zu kupieren, 
ist in Niedersachsen seit Januar 2017 verboten. An niedersächsischen Schlachthöfen ist es seit 
2014 gängige Praxis, die Fußballen der Masthühner zu untersuchen, um Rückschlüsse auf die 
Qualität der Tierhaltung ziehen zu können. Ab 2018 plant das Land eine Tierschutzprämie 
für weidende Kühe, Schafe und Ziegen.²⁸ Ob und in welcher Form der Tierschutzplan weiter 
fortgeführt wird, war aufgrund der vorgezogenen Neuwahlen in Niedersachsen im Oktober 
2017 noch nicht abzusehen. 

Entwicklungen bei einzelnen Tierarten

Legehennen

Beendigung des Kükentötens

Das millionenfache Kükentöten ist nicht beendet, obwohl Bundeslandwirtschaft sminister 
Christian Schmidt das Ende für 2017 angekündigt hatte. Jährlich werden rund 44 Millionen 
männliche Küken von Legerassen an ihrem ersten Lebenstag getötet, weil sie keine Eier 
legen und die Mast sich aufgrund der spezialisierten Zuchtlinien nicht lohnt. Im Sinne des 
Staatsziels Tierschutz und im Sinne des Tierschutzgesetzes dürft en diese Küken nicht ver-
nichtet werden. 

Die Verbraucherzentrale NRW stellt auf ihrer Internetseite verschiedene Initiativen vor, 
die sich aktuell darum bemühen, das Töten der Eintagsküken zu vermeiden.²⁹ So vermark-
ten die Bruderhahninitiative Deutschland ³⁰ und das Haehnlein-Projekt ³¹ Bioprodukte von 
männlichen Hühnern von Legerassen, die eine Zeit lang gemästet wurden. Ein Preisaufschlag 
je Ei dient dazu, die Mehrkosten aufzufangen. Im konventionellen Bereich verkaufen REWE 
und Penny Hühnereier unter der Bezeichnung Spitz & Bube (REWE) bzw. Herz-Bube (Pen-
ny) mit dem Hinweis, dass die männlichen Küken der Legerasse aufgezogen werden.³² Die 
Mehrkosten der Aufzucht werden auch hier durch einen höheren Eierpreis kompensiert. Dies 
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ist ein wichtiger erster Schritt und es ist erfreulich, dass der Handel mitzieht und dass die 
Kunden das ethische Anliegen des Tierschutzes unterstützen. Allerdings werden bei diesen 
Programmen nach wie vor Hennen aus Hochleistungslinien eingesetzt, die unter zuchtbe-
dingten Problemen leiden 

Aus Sicht des Tierschutzes ist der Einsatz von Zweinutzungshühnern anzustreben, denn 
damit würden auch die zuchtbedingten Tierschutzprobleme bei Legehennen und Masthüh-
nern gelöst. Verschiedene Ansätze, Zweinutzungslinien in der konventionellen Hühnerzucht 
einzuführen, wurden 2017 fortgeführt.³³ Ein Forschungsprojekt zur Weiterentwicklung der 
ökologischen Hühnerzucht startete mit Unterstützung des BMEL im Januar 2017. Daran be-
teiligt sind die Verbände Bioland, Demeter, deren 2015 gemeinsam gegründete Ökologische 
Tierzucht gGmbH (ÖTZ) und die Hochschule Eberswalde.³⁴ Die ÖTZ hat es sich zum Ziel 
gesetzt, eigene Strukturen für eine ökologische Tierzucht zu schaff en. Der Schwerpunkt liegt 
zunächst darauf, eigene Zuchtstrukturen für ein Ökohuhn von morgen aufzubauen, das an 
Haltungs- und Fütterungsbedingungen der ökologischen Landwirtschaft  besser angepasst ist 
als die hochleistenden Hennen von heute. Im besten Fall könnten mit einem Tiertyp beide 
Produktionsrichtungen (Eier und Fleisch = Zweinutzung) erreicht und so das Kükentöten 
beendet werden.

Bundeslandwirtschaft sminister Christian Schmidt setzt vor allem auf technische Verfah-
ren zur frühzeitigen Geschlechtererkennung im Ei.³⁵ So unterstützt das BMEL die Univer-
sität Leipzig, die Technische Universität Dresden und die Firma EVONTA Technology, die 
einen Gerätetyp zur spektroskopischen Geschlechtererkennung im Ei entwickeln. 72 Stun-
den nach dem Bebrütungsbeginn können die Forscher anhand der Lichtstreuung an den 
Chromosomen erkennen, ob sich in einem Ei ein männliches oder ein weibliches Küken 
entwickelt.³⁶ Zu diesem Zeitpunkt kann man noch ausschließen, dass der Embryo Leiden 
empfi ndet. Diese Technik wird nach Auskunft  von Mitarbeitern der Firma EVONTA frü-
hestens 2019 serienreif sein.³⁷ 

Im Juli 2017 stellte die Uni Leipzig gemeinsam mit Bundeslandwirtschaft sminister 
Schmidt und REWE ein endokrinologisches Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei 
vor. REWE hat dafür ein Joint Venture mit einer holländischen Technologiefi rma gegründet 
(SELEGGT).³⁸ Das Verfahren soll ebenfalls 2019 serienreif sein. Die Beprobung erfolgt hier 
zwischen dem achten und zehnten Bruttag. Aus der Allantoisfl üssigkeit des Embryos wird 
mit Hilfe einer Kanüle eine Probe entnommen und auf ein Geschlechtshormon untersucht. 
Das Geschlecht ließe sich daraufh in mit 95 prozentiger Genauigkeit feststellen. Hühnerküken 
schlüpfen nach 21 Tagen. Man geht davon aus, dass die Embryonen ab dem zehnten Tag der 
Bebrütung schmerzempfi ndlich sind.³⁹ Aus Tierschutzsicht ist das endokrinologische Ver-
fahren daher abzulehnen. 

Urteil OVG Münster: Revision zugelassen

Am 3. Januar 2017 wurde bekannt, dass das Bundesverwaltungsgericht Leipzig am 20. Dezem-
ber 2016 die Revisionen gegen das Kükenurteil des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) Müns-
ter zugelassen hat.⁴⁰ Das OVG hatte im Frühjahr 2016 in zweiter Instanz entschieden, das 
Kükentöten verstoße nicht gegen das Tierschutzgesetz und eine Revision ausgeschlossen.⁴¹ 
Die betroff enen Landkreise Gütersloh und Paderborn hatten gegen die Nichtzulassung der 
Revision Beschwerde einlegt. In dem Rechtsstreit geht es darum, ob ein Erlass aus dem Jahr 
2013 rechtmäßig ist, mit dem das nordrhein-westfälische Landwirtschaft sministerium unter 
Johannes Remmel (Bündnis90/Die Grünen) die Aufsichtsbehörden angewiesen hatte, den 
Brütereien die Kükentötung zu verbieten. Die Brütereien gingen dagegen gerichtlich vor und 
bekamen in zwei Instanzen Recht. Nun wird das Th ema vor dem Bundesverwaltungsgericht 
Leipzig erneut verhandelt. Die Entscheidung lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

Schweine

Haßleben: Genehmigung aufgehoben

Am 16. Oktober 2017 hat das Verwaltungsgericht Potsdam die Genehmigung für die mit 
 circa 37.000 Tierplätzen in Haßleben (Uckermark/Brandenburg) geplante Schweinemast-
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anlage aufgehoben. Die Berufung wurde nicht zugelassen. Der Investor kündigte dennoch 
an, er wolle gegen das Gerichtsurteil vorgehen. Verhandelt hatte das Verwaltungsgericht 
über die Rechtmäßigkeit des Genehmigungsbescheids des Landesamtes für Umwelt Bran-
denburg (früher LUGV) vom 20. Juni 2013. Die klagenden Verbände (NABU und BUND 
Brandenburg sowie der Deutsche Tierschutzbund) hatten viele gewichtige Argumente des 
Natur-, Tier- und Umweltschutzes vorgetragen. Dem Gericht genügte jedoch die formale 
Feststellung, es läge kein entsprechender Bebauungsplan vor und die Öff entlichkeit sei nicht 
ausreichend beteiligt worden. Ursprünglich hatte der Investor sogar geplant, die Anlage mit 
85.000 Mastplätzen in Betrieb zu nehmen. 14 Jahre lang waren die Verbände gemeinsam 
mit der örtlichen Bürgerinitiative gegen die Planung Sturm gelaufen.⁴² Auf einer gemein-
samen Pressekonferenz begrüßten die klagenden Verbände das Urteil als großen Erfolg.⁴³ 
Die Bürgerinitia tive Kontra Industrieschwein ermutigte alle aktiven Bürgerinitiativen, nicht 
aufzugeben. Das Beispiel Haßleben zeigt, wie erfolgreich hartnäckiges gemeinsames Engage-
ment sein kann.

Sauenhaltung

Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV)⁴⁴ schreibt vor, dass Sauen 
mindestens ab vier Wochen nach dem Decken bis eine Woche vor dem Geburtstermin der 
Ferkel in Gruppen gehalten werden müssen. Mindestens neun Wochen pro Abferkelzyk-
lus – und damit nahezu die Hälft e des Jahres – verbringen die Tiere jedoch im Kastenstand. 
Sie können darin nicht gehen und sich nicht umdrehen, nur hinlegen und wieder aufstehen. 
Paragraph 24 der TierSchNutztV gibt vor, wie Kastenstände beschaff en sein müssen.⁴⁵ Am 
8. November 2016 hatte das Bundesverwaltungsgericht das Urteil des Oberverwaltungsge-
richts des Landes Sachsen-Anhalt zur Haltung von Schweinen in Kastenständen (»Magde-
burger Urteil«⁴⁶) für rechtskräft ig erklärt und dabei ausdrücklich bekräft igt: »Die Möglichkeit 
jedes Schweins, sich in einem Kastenstand hinzulegen und in Seitenlage die Gliedmaßen aus-
zustrecken, muss jederzeit ungehindert gegeben sein und darf nicht auf eine Seite beschränkt 
werden.«⁴⁷ In seiner Pressemeldung betont das Gericht, dass es jedem Schwein entsprechend 
seiner Größe möglich sein müsse, jederzeit ungehindert in Seitenlage mit ausgestreckten 
Gliedmaßen zu ruhen.⁴⁸ 

Am 19. Januar 2017 baten die Amtschefi nnen und Amtschefs der Agrarressorts der Länder 
das BMEL, zeitnah einen konkreten Vorschlag zur Änderung der TierSchNutzV hinsichtlich 
der Haltung von Sauen in Kastenständen (Deckzentrum) und zur Ausgestaltung wirtschaft -
lich tragfähiger und tiergerechter Lösungen für die Sauenhaltung in der Übergangsphase zu 
erarbeiten. Eine länderoff ene Arbeitsgruppe sollte konkrete Vorschläge erarbeiten.⁴⁹ Auf 
der Agrarministerkonferenz am 13. März baten die Ministerinnen, Minister und Senatoren 
der Agrarressorts der Länder die AG, die Beratungen gemeinsam mit dem Bund zügig ab-
zuschließen und den Bund, die entsprechende Änderung der TierSchNutztV unverzüglich 
auf den Weg zu bringen sowie Lösungen für den Abferkelbereich vorzuschlagen, um Pla-
nungssicherheit bei Neu- und Umbauten für die Betriebe herzustellen. Im September woll-
te Niedersachsen einen Entschließungsantrag zur Änderung der TierSchNutztV bezüglich 
der Sauenhaltung in den Bundesrat einzubringen, hatte damit jedoch keinen Erfolg. Auf der 
AMK am 29. September 2017 wurde das Th ema wegen der bevorstehenden Landtagswahl in 
Niedersachsen vertagt.⁵⁰

Normenkontrollklage Schweinehaltung

Am 26. September 2017 beschloss der Berliner Senat, die bundesrechtlichen Vorschrift en zur 
Haltung von Schweinen in Form einer abstrakten Normenkontrolle durch das Bundesverfas-
sungsgericht überprüfen zu lassen. Der Vorstoß ziele vor allem auf ein ungenügendes Platz-
angebot, das Fehlen separater Liegeplätze und unzureichende Beschäft igungsmöglichkeiten 
ab, heißt es in den Medien.⁵¹ Der Deutsche Tierschutzbund begrüßte die angekündigte Nor-
menkontrollklage als wichtigen Schritt, um endlich zu klären, in welchem Widerspruch die 
praktizierte konventionelle Schweinehaltung zum Tierschutzgesetz und dem im Grundgesetz 
verankerten Staatsziel Tierschutz steht. Er appellierte jedoch zugleich an Bund und Länder, 
nicht abzuwarten, bis das Verfahren abgeschlossen ist, sondern rasch zu handeln und bei-
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spielsweise die angekündigte Nutztierstrategie auf den Weg zu bringen.⁵² Auch ein im Mai 
2017 veröff entlichtes Rechtsgutachten, das Greenpeace in Auft rag gegeben hatte, kam zu dem 
Schluss, dass die Haltungsbedingungen für Schweine gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. 
Da der Tierschutz auch im Grundgesetz verankert ist, sieht Greenpeace sogar einen Bruch 
der Verfassung.⁵³

Ferkelkastration 

Ab 1. Januar 2019 dürfen männliche Ferkel in der EU nicht mehr ohne Betäubung kastriert 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen aktuell drei Verfahren zur Verfügung: Die Jun-
gebermast ohne Eingriff  am Tier, die Impfung gegen Ebergeruch und die Kastration unter 
Vollnarkose mit Schmerzmittelgabe. Diese Verfahren, die die Bundesregierung auch in ihrem 
Ende 2016 erschienenen Bericht zum Entwicklungsstand alternativer Verfahren zur betäu-
bungslosen Ferkelkastration ⁵⁴ benennt, existieren seit Jahren. Sie sind tierschutzgerecht. Den-
noch forderten Vertreter aus Erzeuger- und Beratungsorganisa tionen, der genossenschaft -
lichen Vieh- und Fleischvermarktung sowie der bundesweit tätigen Schlachtunternehmen 
den Bundeslandwirtschaft sminister im März 2017 auf, sich für einen vierten Weg stark zu 
machen: die Kastration von Ferkeln unter Lokalanästhesie (»Herriedener Erklärung«).⁵⁵ Für 
diese Methode setzt die Branche sich ein, weil Landwirte eine Lokalanästhesie – unter be-
stimmten Voraussetzungen – selbst durchführen dürfen (TierSchG § 5 Absatz 1) und damit 
Kosten sparen würden. 

Aus Tierschutzsicht ist die Lokalanästhesie abzulehnen.⁵⁶ Die Voraussetzungen, die das 
Tierschutzgesetz verlangt, sind bisher auch nicht gegeben. Verschiedene Studien haben ge-
zeigt, dass der Kastrationsschmerz durch eine Lokalanästhesie zwar gesenkt, aber nicht voll-
ständig ausgeschaltet werden kann. Die Injektion des Lokalanästhetikums löst bei den Ferkeln 
außerdem zusätzlich Schmerzen und Stress aus. Abgesehen davon ist für diese Indikation 
noch gar kein wirksames Medikament zugelassen. Weiterhin ist es fraglich, ob ein Landwirt 
diese anspruchsvolle Injektion überhaupt fachgerecht durchführen kann. Eine Fehlinjek-
tion würde dem Ferkel unter Umständen erhebliche Schmerzen verursachen. Sie kann sogar 
schlimme, womöglich tödliche Folgen haben. 

Dennoch versprach Bundeslandwirtschaft sminister Christian Schmidt auf einer Veranstal-
tung des neu gegründeten Verbandes Rind und Schwein, er werde sich für die Möglichkeit der 
Lokalanästhesie beim Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration einsetzen.⁵⁷ Sowohl 
die Bundestierärztekammer als auch die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz und die 
Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft  äußerten öff entlich ihre ablehnende Haltung.⁵⁸ 
Sechs Tierschutzorganisationen appellierten am 25. Oktober 2017 an die Bundesregierung, 
bei der Wahl der Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration nicht den falschen Weg 
einzuschlagen. Die örtliche Betäubung sei keine Lösung im Sinne der Tiere.⁵⁹

Projekt Strat-E-Ger

Der Grund dafür, dass die meisten männlichen Ferkel in Deutschland innerhalb ihrer ersten 
Lebenstage – in der Regel ohne Betäubung – kastriert werden, liegt darin, dass männliche 
Schweine mit zunehmendem Alter einen Ebergeruch entwickeln können. Ob Eber diesen 
Geruch entwickeln, ist sowohl genetisch als auch durch Fütterung und Haltung bestimmt. 
Etwa zwei Drittel der Deutschen können den Ebergeruch wahrnehmen und empfi nden ihn 
als unangenehm In dem Verbundprojekt »Strategien zur Vermeidung von Geruchsabwei-
chungen bei der Mast unkastrierter männlicher Schweine (Strat-E-Ger)« haben die Rhei-
nische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, die Georg-August-Universität Göttingen, der 
Schweinezuchtverband Baden-Württemberg, die Tönnies Holding GmbH & Co KG, die Vion 
GmbH, der Besamungsverein Neustadt a. d. Aisch (BVN), die Firma NH DyeAGNOSTICS 
und die Genossenschaft  zur Förderung der Schweinehaltung eG (GFS Ascheberg) nach Al-
ternativen zur Vermeidung von Ebergeruch gesucht. Das Projekt wurde vom BMEL gefor-
dert. Es verfolgte zwei Lösungsansätze: Die Reduktion des Ebergeruchs durch gezielte Zucht 
und die Entwicklung und Optimierung eines neuen Verfahrens zur »humansensorischen 
Beurteilung« von Geruchsabweichungen. Speziell ausgewählte Prüfer wurden darin geschult, 
geruchsbelastetes Fleisch nach der Schlachtung objektiv und standardisiert zu identifi zieren. 
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Im August 2017 teilte die Bundesanstalt für Landwirtschaft  und Ernährung (BLE) mit, das 
Projekt sei erfolgreich abgeschlossen. Der Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration 
und der Einstieg in die Ebermast werden 2019 kommen.⁶⁰ 

Projekt LABEL-FIT

Die große Mehrzahl der bestehenden Schweineställe ist auf hohe Wirtschaft lichkeit und Stall-
hygiene optimiert. Um in diesen Ställen mehr Tierschutz zu erreichen, müssten die Buchten 
wenigstens in verschiedene Funktionsbereiche unterteilt werden und die Tiere müssten bes-
sere Beschäft igungsmöglichkeiten erhalten. Dies in bestehenden Ställen umzusetzen, ist eine 
große Herausforderung. Das Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg (LSZ), die Universität 
Hohenheim (Verfahrenstechnik der Tierhaltungssysteme), das Friedrich-Loeffl  er-Institut 
(Institut für Tierschutz und Tierhaltung), der Deutsche Tierschutzbund und die VION 
GmbH starteten daher gemeinsam das Projekt LABEL-FIT (»Schweinehaltung fi t für das 
Tierschutz-Label: Integrierte Entwicklung von Haltungs- und Verfahrenstechnik zur Trans-
formation konventioneller Ställe«).⁶¹ In Teilprojekten wird untersucht, wie verfahrenssichere 
Komfortliegebereiche für die Schweine eingerichtet werden können. Außerdem werden neu-
artige, durch Geruchszusätze attraktivere Beschäft igungsmaterialien entwickelt und getestet. 
Zusätzlich wird geprüft , mit welchen technischen Verfahren Schweinen auch in Ställen mit 
Flüssigentmistung (Gülle) Einstreu angeboten werden kann. Gradmesser für die Projekt-
entwicklungen ist die Frage, ob es unter den gegebenen Bedingungen möglich ist, auf das 
Schwanzkupieren zu verzichten. Das Ziel des Projekts ist es, Schweinehaltern Handlungs- 
und Entscheidungshilfen für eine Transformation ihrer bestehenden Ställe zu mehr Tier-
schutz anzubieten und die gesellschaft liche Akzeptanz der Schweinehaltung zu verbessern. 
Die Laufzeit des Projektes beträgt drei Jahre. Finanziert wird LABEL-FIT durch die BLE im 
Rahmen der Innovationsförderung.⁶²

Tiertransporte

Die Anzahl der Tiertransporte insbesondere in Drittländer ist in den letzten Jahren stark 
angestiegen. Die Anzahl der Rindertransporte in einzelne Länder hat sich gar verzehnfacht. 
Zudem sind die durchschnittlichen Transportzeiten extrem hoch: Dies ist der Antwort der 
Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von Bündnis90/Die Grünen zu entnehmen.⁶³ Mehr 
als 27 Stunden für Schweinetransporte nach Serbien oder 68 Stunden für Rindertransporte in 
die Türkei bedeuten absolute Qual für die Tiere. Hinzu kommen oft  unerträgliche Enge, Hitze 
oder Kälte, Durst und verletzungsbedingte Schmerzen. Tierschutzverbände fordern, die zu-
lässigen Transportzeiten zu begrenzen und bessere Transportbedingungen sicherstellen – mit 
strengeren, engmaschigeren Kontrollen und Sanktionen bei Verstößen. Langfristig sollte nur 
noch Fleisch bzw. Zuchtmaterial transportiert werden. Die europäische Dachorganisation 
Eurogroup for Animals hat mit der Kampagne #StopTh eTrucks auf die Situation der Tiere 
während Langstreckentransporten aufmerksam gemacht. Mehr als eine Million Europäer 
unterstützten die Aktion mit ihrer Unterschrift . Vytenis Andriukaitis, EU-Kommissar für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, nahm die Unterschrift en am 21. September 2017 ent-
gegen. Er versprach, die Zustände bei Lebendtiertransporten höher auf die Agenda zu setzen. 
Eine neu eingesetzte Untergruppe der EU-Tierschutzplattform solle das derzeitige System 
sowie die Regeln für den Langstreckentiertransport konkretisieren und eine langfristige Stra-
tegie zum Ersatz der Transporte erarbeiten, so der zuständige EU-Kommissar.⁶⁴

Schlachtung trächtiger Tiere

Seit dem 1. September 2017 ist es verboten, ein Säugetier (ausgenommen Schafe und Ziegen), 
das sich im letzten Drittel der Trächtigkeit befi ndet, zum Zweck der Schlachtung abzugeben. 
Das Verbot gilt nicht, wenn die Tötung eines solchen Tieres nach tierseuchenrechtlichen 
Bestimmungen vorgeschrieben oder angeordnet worden ist. Es gilt im Einzelfall auch dann 
nicht, wenn die Tötung nach tierärztlicher Indikation geboten ist und »überwiegende Grün-
de des Tierschutzes einer Abgabe zur Schlachtung nicht entgegenstehen«.⁶⁵ Der Bundestag 
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hat die entsprechende Änderung des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes (TierErzHa-
VerbG) auf Antrag der Koalitionsfraktionen (CDU und SPD)⁶⁶ am 18. Mai 2017 beschlossen. 
Der Bundesrat hat am 2. Juni 2017 zugestimmt.⁶⁷ Auch wenn die Entscheidung grundsätzlich 
zu begrüßen ist, dürft en nicht einzelne Tierarten allein aus wirtschaft lichen Gründen von 
diesem Verbot ausgenommen werden. Stattdessen sollten die Möglichkeiten der Trächtig-
keitsuntersuchung bei Schafen und Ziegen sowie die Ausbildung von Tierärzten auf diesem 
Gebiet verbessert werden. Dass Tötungen im Seuchenfall, Schlachtungen aufgrund einer 
tierärztlichen Indikation sowie Hausschlachtungen von dem Verbot ausgenommen wurden, 
ist aus Tierschutzsicht ebenfalls nicht zu verstehen: Hochträchtige Tiere sollten immer tier-
schutzkonform euthanasiert werden.⁶⁸

Die Zivilgesellschaft engagiert sich

Obwohl es schwer ist, die notwendige politische Unterstützung für den Tierschutz zu erhal-
ten: Der gesellschaft liche Trend hin zu einem sensibleren Umgang mit Tieren ist nicht mehr 
aufzuhalten.

Wir haben es satt

Mit beeindruckendem Engagement beteiligten sich Zehntausende Bürger an verschiedenen 
Aktionen, zu denen ein breites Bündnis von Verbänden unter dem Motto »Wir haben es 
satt – Bauernhöfe statt Agrarindustrie« aufgerufen hatte: Darunter die Großdemonstration 
am 16. Januar 2017 in Berlin und die Aktionstour gegen Konzernmacht, Landraub und Tier-
fabriken, die am 9. September 2017 in König Wusterhausen endete – mit dem Protest gegen 
die geplante Erweiterung des dortigen Schlachthofs. 240.000 Hühner will das Unternehmen 
Wiesenhof dort zukünft ig pro Tag schlachten.⁶⁹ 

Plattform der Verbände

30 Organisationen aus Landwirtschaft , Umwelt- und Naturschutz, Tierschutz und Entwick-
lungspolitik haben in einem gemeinsamen Positionspapier die Politik dazu aufgerufen, die 
Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) grundsätzlich zu reformieren und bereits gefasste 
Reformen in Deutschland noch 2017 umzusetzen. Sie wollen die umfangreichen Fördergelder 
der EU ebenso wie die europäische Marktordnung und das Fachrecht dafür einsetzen, den 
landwirtschaft lichen Betrieben durch die strikte Berücksichtigung von Umwelt- und Tier-
schutz wirtschaft liche Perspektiven zu eröff nen. Konkret schlagen die Verbände vor, sämt-
liche Zahlungen der Agrarpolitik gezielt und ausschließlich für die gesellschaft lichen Leistun-
gen der Landbewirtschaft er einzusetzen. Unter anderem fordern sie, die Verbraucherinnen 
und Verbraucher sollten durch eine »einfache, abgestuft e und verpfl ichtende Kennzeich-
nung« der Tierhaltungsverfahren in die Lage versetzt werden, den »Umbau der Tierhaltung« 
aktiv mitzutragen. Außerdem fordern sie, die EU solle ihre Umwelt- und Tierschutzstandards 
anheben und durchsetzen.⁷⁰ 

Aktionsbündnis »Artgerechtes München«

Wie schwer es selbst auf lokaler Ebene sein kann, Tierschutzstandards durchzusetzen, muss-
te das vom Tollwood-Festival initiierte Bündnis »Artgerechtes München« erfahren. Nach 
zweijährigem Ringen um die Frage, wie der Einsatz von Biolebensmitteln auf Münchens Fes-
ten erhöht werden könnte, verabschiedete der Wirtschaft sausschuss der Stadt München am 
19. September 2017 eine Beschlussvorlage der CSU zur »Anpassung der Bewertungssysteme 
beim Kriterium Ökologie für das Oktoberfest, die Auer Dulten, das Stadtgründungsfest und 
den Christkindlmarkt« mit einem gemeinsamen Änderungsantrag von CSU und SPD. Nur 
die Grünen stimmten gegen den Beschluss, der die Ausgangsbedingungen für die Erhöhung 
des Bioanteils auf Münchens Festen verschlechtert – und damit auch den Anteil von tieri-
schen Erzeugnissen, die unter höheren Tierhaltungsstandards erzeugt wurden, verringert.⁷¹ 
Das Aktionsbündnis »Artgerechtes München« hatte im Vorfeld der Abstimmung energisch 
davor gewarnt, regionale konventionelle Produkte mit Bioprodukten gleichzusetzen. Denn 
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obwohl konventionelle Produkte mit dem Siegel »Qualität aus Bayern« keine verbesserten 
Vorgaben im Hinblick auf die Tierhaltung beinhalten, können sie künft ig mit »Ökopunkten« 
bei der Standvergabe punkten.⁷² Aus Protest gab Tollwood-Festival-Chefi n Rita Rottenwall-
ner den Umweltpreis zurück, den die Stadt München ihr 2007 verliehen hatte.

Tierschutz im Handel

QS-Initiative Tierwohl (Branchenlösung)

Das Konzept der Initiative Tierwohl (ITW), die von der Qualität und Sicherheit GmbH (QS) 
koordiniert wird, ist in der Vergangenheit vielfach kritisiert worden.⁷³ Nun hat das Bündnis 
aus Landwirtschaft , Fleischwirtschaft  und Lebensmitteleinzelhandel sich für den Zeitraum 
2018 bis 2020 neue Ziele gesetzt.⁷⁴ Ab 2018 zahlt die ITW Landwirten, die bei der Gefl ü-
gel- oder Schweinemast bestimmte Vorgaben einhalten, anstelle der bisherigen vier Cent pro 
Kilogramm Fleisch 6,25 Cent. Die Tiere erhalten dafür vor allem mehr Platz. Der Fonds, aus 
dem die Landwirte bezahlt werden, wurde durch erhöhte Entgelte des Lebensmitteleinzelhan-
dels aufgestockt. Ab 2018 sollen die Verbraucher nun auch im Geschäft  erkennen können, ob 
ein Stück unbehandeltes Gefl ügelfl eisch von einem Betrieb stammt, der an der Initiative Tier-
wohl teilnimmt, oder nicht. Bei Schweinefl eisch sollte das zunächst nicht der Fall sein. Das 
Bundeskartellamt hat die ITW allerdings aufgefordert, bis Ende 2018 ein Konzept vorzulegen, 
wie sie die Transparenz für die Verbraucher ab 2021 auch in diesem Bereich gewährleisten 
will. Da mit der ITW branchenübergreifend auch wettbewerbsrelevante Faktoren abgestimmt 
würden, müsse das Amt sicherstellen, dass der Verbraucher davon auch wirklich profi tiere. 
Hierfür sei entscheidend, dass der Kunde in transparenter Art und Weise erkennen könne, 
welches Stück Fleisch nach welchen Tierwohlkriterien hergestellt wurde oder ob dies gerade 
nicht der Fall war.⁷⁵ Für den neuen Förderzeitraum (2018–2020) haben sich laut Auskunft  der 
ITW 4.157 Betriebe mit mehr als 26 Millionen Schweinen angemeldet.⁷⁶ 

»Für Mehr Tierschutz« – Tierschutzlabel des Deutschen Tierschutzbundes

Mit Produkten von Masthühnern und Schweinen ist das Label »Für Mehr Tierschutz« seit 
2013 auf dem Markt.⁷⁷ 2016 kamen Eier hinzu, und die erste Milch mit dem Tierschutzlabel 
ist seit Anfang 2017 im Handel erhältlich. Insgesamt 215 Betriebe waren im Oktober 2017 
den Kriterien des zweistufi gen Tierschutzlabels entsprechend zertifi ziert: 40 dieser Betriebe 
halten Schweine (33 in der Premiumstufe, sieben in der Einstiegsstufe), 30 Betriebe halten 
Masthühner (Einstiegsstufe), 16 Betriebe Legehennen (13 Premiumstufe, drei Einstiegsstufe) 
und 129 Betriebe Milchkühe (58 Premiumstufe, 71 Einstiegsstufe). Sowohl im Einstiegs- als 
auch im Premiumbereich sind weitere Betriebe dabei, ihre Tierhaltung umzustellen. Die Un-
ternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD bieten seit September 2017 ausgewählte 
Milchprodukte mit dem Tierschutzlabel »Für Mehr Tierschutz« an. Alle Milchprodukte der 
regionalen Lidl-Eigenmarke »Ein gutes Stück Bayern« sind seit Oktober 2017 mit der Pre-
miumstufe des Tierschutzlabels gekennzeichnet. 

Auch wenn die Marktdurchdringung insgesamt noch gering ist, bekennen sich immer 
mehr Handelsunternehmen zum Tierschutzlabel. Produkte mit dem Label »Für Mehr Tier-
schutz« waren 2017 bei folgenden Handelsunternehmen verfügbar: Citti, famila, EDEKA 
Minden-Hannover, EDEKA Nordbayern, EDEKA Südwest, Globus, Hit, Lidl, Kaufl and, 
Markant, Metro C+C, Netto, NP Discount und real sowie bei ALDI Nord und ALDI SÜD. 
Langfristig streben der Deutsche Tierschutzbund und die niederländische Tierschutzorgani-
sation De Dierenbescherming für ihre Tierschutzlabel »Für Mehr Tierschutz« und »Beter Le-
ven« die gegenseitige Systemanerkennung an. Ein entsprechendes und vom niederländischen 
Wirtschaft sministerium gefördertes Projekt startete am 1. Oktober 2017. Die beiden Organi-
sationen arbeiten in Tierschutzfragen schon lange in der europäischen Dachorganisation, der 
Eurogroup for Animals, zusammen. 
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